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1. Erhöhung des Mindestlohns auf 

8,84 € je Zeitstunde zum 01.01.2017 
 

Die Mindestlohn-Kommission hat den gesetz-
lichen Mindestlohn ab dem 01.01.2017 auf 

8,84 € brutto je Zeitstunde festgelegt. Das 
Bundeskabinett stimmte am 26.10.2016 dem 
Beschluss zu. Damit gilt ab 01.01.2017 der 
neue Mindestlohn. 
 
Die „Übergangsregelung“, die es in bestimm-
ten Branchen erlaubt, tarifvertraglich vom 
Mindestlohn abzuweichen, endet am 
31.12.2016. Ab dem 01.01.2017 müssen die 
betroffenen Beschäftigten mindes-tens 8,50 € 
bekommen. Ab dem 1.1.2018 gilt aber auch 
hier dann der von der Mindestlohnkommission 
neu festgesetzte Mindestlohn. 
 
Zeitungsausträger haben ab dem 01.01.2017 
Anspruch auf 8,50 €. Ab dem 01.01.2018 gilt 
auch für sie der neu festgesetzte Mindestlohn. 
Für Saisonarbeitskräfte, z. B. Erntehelfer, gilt 
der gesetzliche Mindestlohn. Sie können kurz-
fristig statt 50 bis zu 70 Tage pro Jahr sozial-

abgabenfrei arbeiten. Diese Regelung gilt noch 
bis Ende 2018.  
 
Minijobber: Sofern ein Unternehmen Mi-
nijobber beschäftigt, sollte es rechtzeitig prü-
fen, ob der Mindestlohn die jährliche Entgelt-
grenze von 5.400 € (450 € x 12) bei beschäf-
tigten Minijobbern überschreiten wird. Dann 
würde kein beitragsfreier Minijob mehr vor-
liegen. Hierbei sind auch Einmalzahlungen zu 
berücksichtigen. 
 
Beispiel: Das Unternehmen beschäftigte 2016 
für 50 Stunden/Monat einen Minijobber zu 
einem Stundenlohn von 8,50 €. Eine vertrag-
lich vorgesehene Einmalzahlung beträgt 250 €. 
Während 2016 die jährliche Geringfügigkeits-
grenze mit einem Jahresentgelt von 5.350 € 
noch unterschritten wäre (Entgeltgrenze 450 € 
x 12 Monat = 5.400 € im Jahr), hat der Min-
destlohn 2017 zur Folge, dass diese Grenze um 
154 € überschritten wird, denn das Jahresent-
gelt liegt dann bei 5.554 €. Das Arbeitsver-
hältnis wird sozialversicherungspflichtig. 
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Anmerkung: Die Gehälter von Mitarbeitern 
sind von den betroffenen Unternehmen auf 
8,84 € brutto je Arbeitsstunde anzupassen. 
Insbesondere bei den Minijobbern sollten mit 
Blick auf die 450-€-Grenze die Verträge über-
prüft und ggf. zum 01.01.2017 geändert wer-
den. Die Aufbewahrungs- und Aufzeichnungs-
pflichten gelten weiterhin uneingeschränkt 
fort. Die Unterlagen sind mindestens 2 Jahre 
aufzubewahren. 
 
2. Anhebung des Grund- und Unter-

haltsfreibetrages, Kindergeldes 

und Kinderzuschlags ab 2017 
 
Mit einem vom Bundeskabinett am 12.10.2016 
beschlossenen Gesetz sollen die nach den 
Vorgaben des Existenzminimumberichts ver-
fassungsrechtlich gebotenen Anhebungen des 
steuerlichen Grund-, Unterhaltshöchst- und 
Kinderfreibetrags zum 1.1.2017 umgesetzt 
werden. Entsprechend erhöht sich auch das 
Kindergeld. Daneben will der Gesetzgeber 
durch die Änderung der Steuertarife die sog. 
kalte Progression mildern und an die Inflati-
onsrate anpassen.  
 
Die von der Bundesregierung bekannt gegebe-
nen Zahlen lauten: 
 
Über die weiteren geplanten Änderungen wer-
den wir Sie nach Verabschiedung des Gesetzes 
weiter auf dem Laufenden halten. 
 

 2016 ab 2017 ab 2018 
Grundfreibetrag, Unter-
haltshöchstbeitrag 

8.652 € 8.820 € 9.000 € 

Kinderfreibetrag 4.608 € 4.716 € 4.788 € 
Kindergeld    
1. und 2. Kind 190 € 192 € 194 € 
3. Kind 196 € 198 € 200 € 
4. Kind und weitere 221 € 223 € 225 € 
Kinderzuschlag max. 160 € max. 170 € max. 170 € 

 
3. Vorsteuerabzug für ein Sport-

/Luxusfahrzeug 
 
Aufwendungen, die die Lebensführung des 
Steuerpflichtigen oder anderer Personen be-
rühren, sind steuerlich nicht abziehbar, soweit 
sie nach allgemeiner Verkehrsauffassung als 
unangemessen anzusehen sind. Die Lebensfüh-
rung ist dann berührt, wenn die Aufwendun-
gen durch persönliche Motive des Steuer-
pflichtigen mitveranlasst sind.  
 

Ein unangemessener betrieblicher Repräsenta-
tionsaufwand liegt vor, wenn ein ordentlicher 
und gewissenhafter Unternehmer die Aufwen-
dungen nicht tätigen würde. Zu berücksichti-
gen sind jedoch alle Umstände des Einzelfalls, 
also die Größe des Unternehmens, die Höhe 
des Umsatzes und des Gewinns sowie die Be-
deutung des Repräsentationsaufwands für den 
Geschäftserfolg nach der Art der ausgeübten 
Tätigkeit und seiner Üblichkeit.  
 
Nach diesen Grundsätzen kam das Finanzge-
richt Baden-Württemberg in seiner Entschei-
dung vom 06.06.2016 zu dem Entschluss, dass 
ein vollumfänglicher Vorsteuerabzug aus den 
Aufwendungen für einen Ferrari ausgeschlos-
sen ist. Diese Aufwendungen berühren die 
Lebensführung des Steuerpflichtigen oder 
anderer Personen und sind nach Auffassung 
des FG (anteilig) unangemessen. 
 
4. Schönheitsreparaturen und In-

standsetzungsmaßnahmen nicht 

immer sofort abzugsfähig 
 
Aufwendungen, die zur Erzielung von Ein-
künften aus Vermietung und Verpachtung 
dienen, sind dann nicht als Werbungskosten 
sofort abziehbar, wenn es sich um Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten handelt. In 
diesem Fall werden sie nur im Rahmen der 
Abschreibung (AfA) berücksichtigt.  
 
Zu den Herstellungskosten eines Gebäudes 
gehören auch Aufwendungen für „Instandset-
zungs- und Modernisierungsmaßnahmen“, die 
innerhalb von 3 Jahren nach der Anschaffung 
des Gebäudes durchgeführt werden, wenn die 
Aufwendungen ohne die Umsatzsteuer 15 % 
der Anschaffungskosten des Gebäudes über-
steigen (sog. anschaffungsnahe Herstellungs-
kosten). Diese Aufwendungen erhöhen die 
AfA-Bemessungsgrundlage, sie sind als Wer-
bungskosten nicht sofort abziehbar. Nicht zu 
diesen Aufwendungen gehören die Aufwen-
dungen für Erweiterungen sowie Aufwendun-
gen für Erhaltungsarbeiten, die jährlich übli-
cherweise anfallen. 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nunmehr mit 
drei Urteilen vom 14.06.2016 den Begriff der 
„Instandsetzungs- und Modernisierungsmaß-
nahmen“ für die Fälle konkretisiert, in denen 
in zeitlicher Nähe zur Anschaffung neben 
sonstigen Sanierungsmaßnahmen reine 
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„Schönheitsreparaturen“ durchgeführt werden. 
In den Entscheidungen bezieht er auch diese 
Aufwendungen in die anschaffungsnahen Her-
stellungskosten ein, sodass insoweit kein so-
fortiger Werbungskostenabzug möglich ist. 
 
Werden also – wie in den entschiedenen Fällen 
– z. B. Wände eingezogen, Bäder erneuert, 
Fenster ausgetauscht und energetische Verbes-
serungsmaßnahmen sowie „Schönheitsrepara-
turen“ durchgeführt, so werden diese Aufwen-
dungen als sog. „anschaffungsnahen“ Herstel-
lungskosten qualifiziert, die nur im Wege der 
AfA über die Nutzungsdauer des Gebäudes 
verteilt steuerlich geltend gemacht werden 
können.  
 
Bitte beachten Sie: Nach dieser Rechtspre-
chung müssen nunmehr grundsätzlich sämtli-
che Kosten für bauliche Maßnahmen, die im 
Rahmen einer im Zusammenhang mit der An-
schaffung des Gebäudes vorgenommenen Sa-
nierung anfallen, zusammengerechnet werden; 
eine Segmentierung der Gesamtkosten ist nicht 
zulässig. Übersteigt die Gesamtsumme der 
innerhalb von 3 Jahren angefallenen Renovie-
rungskosten sodann 15 % der Anschaffungs-
kosten des Gebäudes, kann der Aufwand nur 
nach den AfA-Regelungen abgeschrieben und 
nicht sofort steuerlich angesetzt werden. 
 
5. Weihnachtsfeier /Betriebs-

veranstaltung 

 
Zuwendungen eines Arbeitgebers anlässlich 
einer Betriebsveranstaltung waren bis zum 
31.12.2014 bei Überschreiten einer Freigrenze 
(von 110 € je Mitarbeiter und Veranstaltung) 
als steuerpflichtiger Arbeitslohn zu qualifizie-
ren. Für Betriebsveranstaltungen ab dem 
01.01.2015 wurde die bisherige Freigrenze von 
110 € in einen „Freibetrag“ umgewandelt. Die 
Umwandlung in einen Freibetrag bedeutet, 
dass Aufwendungen bis zu dieser Höhe steuer-
frei bleiben, auch wenn der Betrag pro Veran-
staltung und Arbeitnehmer überschritten wird. 
Nur der überschrittene Betrag ist dann steuer- 
und sozialversicherungspflichtig.  
 

Beispiel: Unternehmer X lädt seine 10 Mitar-
beiter zu einer Weihnachtsfeier ein. Die Kos-
ten für die Feier betragen 1.500 €. Seit dem 
01.01.2015 gilt: Auch wenn in diesem Fall der 
Freibetrag von 110 € pro Mitarbeiter über-
schritten wurde, sind hier grundsätzlich nur die 

überschreitenden Aufwendungen in Höhe von 
(150 € – 110 € Freibetrag =) 40 € steuer- und 
sozialversicherungspflichtig. Sie bleiben dann 
sozialversicherungsfrei, wenn sie der Arbeit-
geber mit 25 % pauschal besteuert.  
 
Alle Aufwendungen, auch die „Kosten für den 
äußeren Rahmen der Betriebsveranstaltung (z. 
B. Fremdkosten für Saalmiete und „Eventma-
nager“), werden  in die Berechnung einbezo-
gen. Gleichfalls sind die geldwerten Vorteile, 
die Begleitpersonen des Arbeitnehmers ge-
währt werden, dem Arbeitnehmer als geldwer-
ter Vorteil zuzurechnen.  
 
Bitte beachten Sie: Eine begünstigte Be-
triebsveranstaltung liegt nur dann vor, wenn 
sie allen Angehörigen des Betriebs oder eines 
Betriebsteils grundsätzlich offensteht. Eine 
Betriebsveranstaltung wird als „üblich“ einge-
stuft, wenn nicht mehr als 2 Veranstaltungen 
jährlich durchgeführt werden. Auf die Dauer 
der einzelnen Veranstaltung kommt es nicht 
an. Demnach können auch mehrtägige Be-
triebsveranstaltungen begünstigt sein. Über-
steigt der Betrag 110 €, ist der Vorsteuerabzug 
(insgesamt) nicht möglich. 
 
6. Sonderabschreibung für kleine und 

mittlere Unternehmen  
 
Werden bewegliche Wirtschaftsgüter wie z. B. 
Maschinen angeschafft, können kleine und 
mittlere Betriebe – unter weiteren Vorausset-
zungen – im Jahr der Anschaffung oder Her-
stellung sowie in den folgenden vier Wirt-
schaftsjahren zur normalen Abschreibung zu-
sätzlich Sonderabschreibungen in Höhe von 
insgesamt bis zu 20 % in Anspruch nehmen.  
 
Der Unternehmer kann entscheiden, in wel-
chem Jahr er wie viel Prozent der Sonderab-
schreibung beanspruchen will und damit die 
Höhe des Gewinns steuern. 
 
Die für die Inanspruchnahme der Vergünsti-
gung relevanten Betriebsvermögensgrenzen 
betragen bei Bilanzierenden 235.000 € bzw. 
der Wirtschaftswert bei Betrieben der Land- 
und Forstwirtschaft 125.000 €; die Gewinn-
grenze bei Einnahme-Überschuss-Rechnern 
beträgt 100.000 €.  
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7. Investitionsabzugsbetrag – neue 

Regeln ab 2016 
 
Steuerpflichtige können für neue oder ge-
brauchte bewegliche Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens, die sie anschaffen oder 
herstellen wollen – unter weiteren Vorausset-
zungen wie z. B. der betrieblichen Nutzung zu 
mindestens 90 % und Einhaltung bestimmter 
Betriebsgrößenmerkmale bzw. Gewinngrenzen 
(wie bei der Sonderabschreibung) –, bis zu 
40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten steuerlich gewinn-
mindernd abziehen. Der Abzugsbetrag darf im 
Jahr der Inanspruchnahme und den drei Vor-
jahren 200.000 € je Betrieb nicht übersteigen.  
 
Durch das Steueränderungsgesetz 2015 wur-
den die Regelungen zum Investitionsabzugsbe-
trag geändert. Daraus ergeben sich, je nach 
Jahr der Bildung des Investitionsabzugsbetrags 
unterschiedliche Voraussetzungen.  
 
Bildung eines Investitonsabzugsbetrags bis 

zum 31.12.2015: Ein Unternehmer will in den 
nächsten 3 Jahren für seinen Betrieb eine „be-
stimmte“ Maschine im Wert von netto 
50.000 € anschaffen. Hierfür kann er bereits 
für 2015 einen Investitionsabzugsbetrag in 
Höhe von 40 % (= 20.000 €) der Anschaf-
fungskosten in Anspruch nehmen, der sich in 
diesem Jahr auch gewinnmindernd auswirkt.  
 
Schafft der Unternehmer nunmehr diese spezi-
elle Maschine, für die er den Investitionsab-
zugsbetrag in Anspruch genommen hat, inner-
halb der nächsten 3 Jahre an, kann er die Be-
messungsgrundlage für die weiteren Abschrei-
bungen und Sonderabschreibungen auf 
30.000 € im Anschaffungsjahr vermindern, um 

die erforderliche steuerliche Hinzurechnung 
auszugleichen. Zusätzlich kann er eine Son-
derabschreibung in Höhe von 20 % (= 6.000 €) 
gewinnmindernd ansetzen. 
 
Bildung eines Investitonsabzugsbetrags ab 

dem 01.01.2016: Durch das Steueränderungs-
gesetz 2015 wurde insofern eine gewisse Fle-
xibilisierung herbeigeführt, als dass ein Inves-
titionsabzugsbetrag auch in Anspruch genom-
men werden kann, ohne dass dafür ein „be-
stimmtes“ Wirtschaftsgut angeschafft werden 
muss. Voraussetzung ist jedoch, dass der Steu-
erpflichtige die Summen der Abzugsbeträge 
und der hinzuzurechnenden oder rückgängig 
zu machenden Beträge nach amtlich vorge-
schriebenen Datensätzen durch Datenfernüber-
tragung übermittelt. 
 
Nach wie vor gilt: Die Berücksichtigung des 
Investitionsabzugsbetrags ist in dem Wirt-
schaftsjahr rückgängig zu machen, in dem der 
Abzug erfolgt ist, wenn die geplanten Investi-
tionen unterbleiben. Dafür werden bestands-
kräftige Bescheide korrigiert und es entstehen 
Zinsaufwendungen! 
 
Investitionsabzugsbetrag nach Außenprü-

fung: Nach einer Entscheidung des Bundesfi-
nanzhofs vom 23.03.2016 darf ein Investiti-
onsabzugsbetrag nicht allein deshalb versagt 
werden, weil der Antrag erst nach einer Au-
ßenprüfung gestellt wird. Die Steuervergünsti-
gung kann danach zur Kompensation eines 
Steuermehrergebnisses der Außenprüfung 
eingesetzt werden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 5 - 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.),  
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.),  
Einkommen-, Kirchen-, Körperschaftsteuer, Soli-Zuschlag 
 

12.12.2016 

Sozialversicherungsbeiträge 
 

28.12.2016 
 

  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

 
    

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern  

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
 (abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 

zzgl. 40 € Pauschale 
 

 

 Verbraucherpreisindex 
 (2010 = 100) 

2016: Oktober = 107,9; September = 107,7; August= 107,6; Juli = 107,6; 
Juni = 107,3; Mai = 107,2; April = 106,9; März = 107,3; Februar = 106,5;  
Januar = 106,1 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen wer-
den. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 
 


